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Kapitel 1

Einführung

A. Vorbemerkung

Das Verhältnis von primärem Unionsrecht und nationaler Steuergesetzgebung ist
bereits seit vielen Jahren eines der dynamischsten Spannungsfelder des Europa-
rechts. Aufgrund der beschränkten Kompetenzen der Europäischen Union für
steuerliche Angelegenheiten sind Verordnungen und Richtlinien dabei grundsätzlich
nur von untergeordneter Bedeutung. Von ungleich größerer Bedeutung sind hingegen
das primäre Unionsrecht und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
bezüglich der Vereinbarkeit nationalen Steuerrechts mit dem Unionsrecht. Insbe-
sondere der Einfluss unionaler Grundfreiheiten auf die mitgliedstaatlichen Steuer-
systeme ist daher bereits seit langem ein Kernbereich des Europäischen Steuerrechts.
Die Anwendbarkeit primären Unionsrechts auf die nationale Steuergesetzgebung ist
dabei jedoch nicht auf die Grundfreiheiten beschränkt. Auch die Bedeutung des
europäischen Beihilferechts für die nationale Steuergesetzgebung ist bereits seit
einigen Jahren Gegenstand intensiver Diskussionen. Die Bedeutung und Tragweite
des Beihilferechts wurde dem deutschen Fachpublikum bereits vor einigen Jahren
durch den Beschluss der europäischen Kommission zur Verlustabzugsbeschränkung
nach § 8c KStG („Sanierungsklausel“) offenbart.1 In den Blickpunkt der breiteren
(juristischen) Öffentlichkeit rückte es jedoch erst im Juni 2013 mit der Entscheidung
der Kommission, die verbindlichen Steuerauskünfte von sieben Mitgliedstaaten
(Irland, Luxemburg, Malta, die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Belgien und
Zypern) auf ihre Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilferecht zu überprüfen.2 In engem
Zusammenhang dazu steht die bereits zuvor aufgekommene öffentliche Kritik an
(insbesondere US-amerikanischen) Konzernen aufgrund ihrer niedrigen ausgewie-
senen Steuerbelastung.3 Nach Veröffentlichung der sog. „Luxembourg Leaks“ im
November 2014 hat die Kommission ihre beihilferechtlichen Ermittlungen nochmal

1 Pressemitteilung der Kommission v. 26.01.2011 – IP/11/65.
2 Die Europäische Kommission hat ihre diesbezügliche Kontrolle danach auf sämtliche

Mitgliedstaaten ausgeweitet. Siehe: Pressemitteilung der Kommission v. 17.12.2014 – IP/14/
2742.

3 Zur durchaus pikanten Steuergestaltung US-amerikanischer Konzerne und deren Praxis
der Steuerminimierung vgl. ausführlich: Richter/Hontheim, DB 2013, S. 1260–1264; Pin-
kernell, StuW 2012, 369–374.



ausgeweitet.4 Darauf aufbauend hat sie Prüfverfahren hinsichtlich der Vereinbarkeit
von Tax Rulings und Art. 107 Abs. 1 AEUVeingeleitet. Von öffentlichem Interesse
sind die Verfahren dabei nicht zuletzt aufgrund der Bekanntheit der betroffenen
Unternehmen (die prominentesten Verfahren betreffen z.B. Apple, Amazon, Star-
bucks und McDonalds).5

Zwar beschäftigt sich die Kommission in den genannten Fällen vorwiegend mit
der Beihilfewidrigkeit sog. Tax Rulings, also verbindlichen Steuervorentscheiden,
allerdings ist im Zuge dessen auch die Problematik der europaweiten Unterneh-
mensbesteuerung und der Wettbewerb der nationalen Steuersysteme im Generellen
stärker in den Fokus von Politik undMedien gerückt.6 In Zeiten klammer öffentlicher
Haushalte und hoher Staatsverschuldung ist die Frage der Steuervergünstigungen für
multinationale Konzerne von besonderer Brisanz und Tragweite. Die Entwicklung
und Durchsetzung eines transparenten und fairen Steuersystems ist für Staaten dabei
essenziell. Intransparenz und Ungerechtigkeiten hinsichtlich der Besteuerung von
Unternehmen führen nicht selten zu einem erheblichen Vertrauensverlust des Staates
bei seinen Bürgern. Die angemessene Beteiligung von Unternehmen, insbesondere
multinationaler Großkonzerne, an den Staatskosten ist folgerichtig von besonderer
Wichtigkeit für jeden Staat. Gerade Großunternehmenversuchen jedoch häufig ihren
erwirtschafteten Gewinn durch geschickte Konzernstrukturen in niedrig besteuernde
Länder (sog. Steueroasen) zu verschieben, um so Steuern zu sparen.7 Während die
grundsätzliche Intention der Unternehmen, nicht mehr Steuern zu zahlen als not-
wendig ist, aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus verständlich und sinnvoll ist,
so hat aber die aggressive Steuergestaltung einiger Unternehmen teilweise zu einer
massiven Verringerung der Konzernsteuerquote und damit auch der Einnahmen der
jeweiligen Staaten geführt.8 In Anbetracht ständig steigender Unternehmensgewinne
einerseits und wachsender Staatsdefizite andererseits, insbesondere in süd- und
osteuropäischen Ländern, kann eine solche Entwicklung auf Dauer aber weder gut
noch richtig sein. Die Problematik der Steuervermeidung durch multinationale

4 Insgesamt untersuchte die Kommission in diesem Zusammenhang mehr als 1.000 Tax
Rulings, insbesondere im Bereich der Verrechnungspreise.

5 Bekanntmachung der Kommission in Sachen Apple v. 17.10.2014, ABl. EU 2014 Nr. C
369/22; Bekanntmachung der Kommission in Sachen Amazon v. 06.02.2015, ABl. EU 2015
Nr. C 44/13; Bekanntmachung der Kommission in Sachen Starbucks v. 19.12.2014, ABl. EU
2014 Nr. C 460/11; Bekanntmachung der Kommission in Sachen McDonalds v. 15.07.2016,
ABl. EU 2016 Nr. C 258/11.

6 Vgl. Berichterstattung in der Presse: z.B. Die Welt v. 12.06.2014; Der Spiegel v. 17.12.
2014; FAZ v. 17.12.2014; Der Betrieb v. 20.06.2014, Heft 25, S. 11; Der Betrieb v. 20.06.
2014, S. 12–13.

7 Vgl. dazu grundlegend: Schröder, Probleme der Gewinnverlagerungen Multinationaler
Unternehmen – Konzerninterne Verrechnungspreise und deren wirtschaftspolitische Wirkun-
gen.

8 Vgl. z.B. Handelsblatt v. 15.01.2013; abrufbar unter http://www.handelsblatt.com/poli
tik/deutschland/schaeuble-legt-sich-mit-amazon-und-co-an-steuertricksern-das-handwerk-le
gen-/7632762.html (zuletzt abgerufen am 24.08.2020).
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Konzerne an sich ist dabei keine neue Entwicklung. Neu ist hingegen, dass die
Europäische Kommission dagegen in großem Umfang mit seinem „schärfsten
Schwert“9, dem Beihilferecht vorgeht. Missverständlich ist dabei die häufig anzu-
treffende Aussage, die Kommission gehe mit Hilfe des Beihilferechts gegen Steu-
ervermeidung der Unternehmen vor. Ihr Vorgehen richtet sich vielmehr gegen die
EU-Mitgliedstaaten sowie deren nationalen Steuergesetze und -praktiken. Durch die
Anwendung des Beihilferechts möchte die Kommission nicht verhindern, dass
Unternehmen bestehende Steuersparmodelle anwenden und Lücken nutzen, sie will
vielmehr verhindern, dass die Mitgliedstaaten – respektive deren Steuergesetze –
überhaupt solche Lücken aufweisen bzw. gezielte Schlupfwinkel bieten.10 In An-
betracht der hohen politischen Brisanz,11 den immensen Folgen für betroffene Un-
ternehmen und der hohen Subventionssummen sieht die Kommission in der Nutzung
des Beihilferechts im Kampf gegen Steuervergünstigungen mittlerweile einen
Schwerpunkt der Wettbewerbsaufsicht und hat folglich in den letzten Jahren be-
gonnen systematisch gegen Steuervergünstigungen in den Mitgliedstaaten vorzu-
gehen.12 Sie befürchtet, dass Steuerdumping und Steuervermeidung den Zusam-
menhalt und Wohlstand in der Europäischen Union gefährden und zu einer unge-
rechten Verteilung der Steuerlast führen. Zahlreiche empirische Studien belegen,
dass internationale Gewinnverlagerung durch multinationale Unternehmen keines-
wegs ein Phantom ist, sondern ein real existierendes Problem darstellt.13 Die ne-
gativen Folgen liegen dabei auf der Hand: Neben den daraus resultierenden Steu-
erausfällen sind Wettbewerbsverzerrungen und negative Auswirkungen auf die
Steuermoral der übrigen Steuerzahler zu befürchten. Zwar richtet sich das Vorgehen
der Europäischen Kommission letztlich auch dagegen, in erster Linie geht es ihr
jedoch nicht um drohende Steuerausfälle oder um Steuergerechtigkeit. Ihr Vorgehen
ist vielmehr von der Sorge vor Wettbewerbsverzerrungen auf dem gemeinsamen
Binnenmarkt getrieben. Auf Grundlage der Beihilfevorschriften prüft die Kom-
mission daher, ob bestimmte nationale Steuervorschriften und -praktiken (in Ver-
bindung mit der aggressiven Steuerplanung einiger Unternehmen) mit dem Uni-
onsrecht vereinbar sind.14 Die Konsequenzen für die beteiligten Akteure bei einem
Verstoß gegen das Beihilferecht sind dabei enorm. Wird eine Steuervergünstigung
von der Kommission als rechtswidrige Beihilfe i.S.v. Art. 107 AEUVeingeordnet,
muss die Vergünstigung rückabgewickelt werden. Der unionsrechtswidrige Zustand
muss beseitigt, die bisher nicht erhobenen Steuern also nachträglich eingetrieben

9 Blumenberg/Kring, Europäisches Beihilferecht und Besteuerung, S. 79.
10 Brandau/Neckenich/Reich/Reimer, BB 2017, 1175 (1175).
11 Vgl. zu den politischen Folgewirkungen: Schön, ZHR 2019, 393 (393).
12 Die Kommission scheint im Beihilferecht eine Art Allheilmittel für die Kontrolle na-

tionaler Steuergesetzer und Bekämpfung unerwünschter Gestaltungen zu sehen. Vgl.Hummel,
GmbHR 2019, 390 (390); Grube, DStZ 2007, 371 (374).

13 Vgl. diesbezüglich z.B. Huizinga/Laeven, Journal of Public Economics 2008, 1164–
1182; de Mooij/Ederveen, Oxford Review of Economic Policy 2008, 680–697; Egger/Eggert/
Winner, Journal of International Economics 2010, 99–108.

14 Linn, IStR 2015, 114 (114).
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